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Allgemeine Informationen
Das Thema »Ruhe« spielt bei den Urlaubs-erwartungen 
sicherlich eine gewichtige Rolle. Besondere Umstände am 
Ferienort und dessen Umgebung können den Einsatz von 
Maschinen z.B. zum Schneeräumen erforderlich machen. 
Auch Beeinträchtigungen durch Schirm- und Diskobe-
triebe sind in manchen Orten möglich. Eine Einflussnahme 
hierauf ist für uns nicht möglich. Die angegebenen Hotel-
kategorien entsprechen den örtlichen und nicht den deut-
schen Bestimmungen.
Für das Liftabonnement benötigen Sie in der Regel ab 7 
Tage ein Passbild.

Mindestteilnehmerzahl
Für alle vom wsv ausgeschriebenen Reisen gelten folgende 
Mindestteilnehmerzahlen:
- Reisen mit Busanreise mind. 25 Teilnehmer
- Skisafaris mind. 25 Teilnehmer
- Family-Fahrten mind. 30 Teilnehmer
- Jugendreisen mind. 25 Teilnehmer
- alle übrigen Reisen 10 Teilnehmer
Bei Nichterreichen der o.g. Mindestteilnehmerzahl ist 
der wsv zum Rücktritt vom Reisevertrag nach Maßgabe 
der Reisebedingungen berechtigt (siehe Ziffer 6). Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann eine Reise auch bei 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl als Gruppen-
reise durchgeführt werden!

Skidiebstahl
Wir machen darauf aufmerksam, dass in den letzten Jah-
ren vermehrt Skidiebstähle in den Wintersportorten auf-
getreten sind. Seien Sie deshalb auf der Hut – notieren 
Sie sich Modell und Fabriknummer und schließen Sie eine 
Versicherung ab. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der 
DSV-Versicherung!

Schneeverhältnisse, Witterungsbedingungen
Unsere hochalpinen Skiorte gelten erfahrungsgemäß als 
besonders schneesicher, niemand kann jedoch Schnee 
garantieren. Schlechte Schneeverhältnisse sind daher 
kein Grund für eine Minderung des Reisepreises oder die 
Absage einer Reise.

Reisen mit Minderjährigen
Als Eltern oder Erziehungsberechtigte eines minderjähri-
gen Teilnehmers ist es für Sie wichtig zu wissen, wie Sie mit 
Ihrem Kind im Urlaub Kontakt aufnehmen können. Dies 
ist bei unseren Reisen sowohl über unsere Reiseleiter als 
auch über den Quartiergeber unter der in der Buchungs-

bestätigung angegebenen Adresse und Telefonnummer 
möglich.

Hilfe bei Schwierigkeiten und in Notfällen
Grundsätzlich werden alle Reisen des wsv von einem 
Fahrtenleiter begleitet. Dieser hat auch die Funktion 
eines Reiseleiters. Er steht Ihnen bei Schwierigkeiten und 
in Notfällen zur Verfügung. Während der angegebenen 
Geschäftszeiten können Sie sich jedoch in solchen Fällen 
auch an die Geschäftsstelle des wsv wenden.

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Für unsere angebotenen Reisen (Schweiz, Österreich 
und Italien) benötigen deutsche Staatsangehörige einen 
Personalausweis oder Reisepass, der noch mindestens 
6 Monate gültig sein muss. Besondere Gesundheitsvor-
schriften bestehen in diesen Ländern zurzeit nicht.

Für PKW-Fahrer
Bitte bedenken Sie, dass Geschwindigkeits-überschreitun-
gen in der Schweiz, Italien und Österreich sehr, sehr teuer 
geworden sind. Die Mitnahme von Radarwarngeräten ist 
verboten! Beachten Sie bitte auch, dass in den Alpenlän-
dern Straßenbenutzungsgebühren erhoben werden. In 
Italien und Österreich ist das Mitführen von Warnwesten 
Pflicht.

Fahrtenleiter und Jugendfahrtenleiter
Die Fahrtenleiter und Jugendfahrtenleiter des wsv üben 
die Funktion eines Reiseleiters aus und begleiten die 
Gruppe – je nach skiläuferischer Zusammensetzung – 
auch auf der Piste (im Langlaufprogramm in der Loipe). 
Ein Anspruch auf Skiunterricht besteht, auch bei den 
Jugendfahrten, nur dort, wo dies Bestandteil der im 
Prospekt ausgeschriebenen Leistungen bzw. Inhalt aus-
drücklicher vertraglicher Vereinbarungen ist. Anfänger 
werden nur bei den speziell dafür ausgewiesenen Reisen 
betreut! Aus organisatorischen oder anderen Gründen 
kann es vorkommen, dass der ausgeschriebene Fahrten-
leiter die Reise nicht begleiten kann. Es besteht somit kein 
Rechtsanspruch auf den Einsatz des in der Ausschreibung 
namentlich vermerkten Fahrtenleiters.

Family-Fahrten
Bei den Family-Fahrten werden Kinder ab 6 Jahren skiläu-
ferisch betreut, wenn sie mit dem Gerät vertraut sind und 
selbständig liften können.

Skipass
Bei allen ausgeschriebenen Reisen, bei denen der Skipass 

Fahrgemeinschaften 
Auf Anregung einiger Gäste und aus umweltpolitischen 
Überlegungen, wird die Bildung von Fahrgemeinschaften 
seitens der wsv-Touristik unterstützt. Wenn Sie Interesse 
an einer Mitfahrgelegenheit haben oder selber eine sol-
che anbieten möchten, vermerken Sie dies bitte auf Ihrer 
Anmeldung. Ca. 14 Tage vor Reisebeginn wird allen Inte-
ressenten eine Kontaktliste zugesandt, so dass diese sich 
untereinander bzgl. der Anreise kurzschließen können.

Nachfolgend wichtige Informationen über unsere Leistungen und die Abwicklung der Reisen.  Beachten Sie die Zahlungsbedingungen 
unter Ziff. 4 und zu Ihren Rechten und Pflichten als Reiseteilnehmer auch Ziff. 7 unserer Reisebedingungen auf Seite 3 und 4.

im Reisepreis eingeschlossen ist, gilt dieser für alle Aufent-
haltstage mit Ausnahme des An- und Abreisetages, wenn 
in der Reiseausschreibung nichts anderes angegeben ist. 
Keine Erstattung bei Reiseabbruch.

Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich in Doppelzim-
mern (Belegung mit 2 Personen), wenn in der Ausschrei-
bung nichts anderes angegeben ist (bei Jugendreisen 
erfolgt die Unterbringung auch in Mehrbettzimmern). Wir 
bestätigen daher generell ein halbes Doppelzimmer. Steht 
dies nicht zur Verfügung, ist ein Einzelzimmer zu belegen 
und gemäß der Reiseausschreibung der angegebene Ein-
zelzimmerzuschlag zu entrichten. Einzelzimmer stehen 
nur wenige zur Verfügung und bedürfen einer ausdrück-
lichen Vereinbarung.

Reisepreise
Bei der Kalkulation der Reisepreise haben wir, soweit die 
Liftkarten im Reisepreis enthalten sind, die Gruppener-
mäßigung für Liftkarten bereits berücksichtigt. Wir bitten 
Sie deshalb zu beachten, dass darüber hinaus für die zur 
Verfügung gestellte Liftkarte Sonderermäßigungen für 
Senioren, Behinderte, Schüler, Studenten oder sonstige 
Ermäßigungen nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den können und zwar weder dem wsv noch dem Liftbe-
treiber gegenüber. Da wir nicht in allen Skigebieten freie 
Skipässe für unsere Reiseleiter erhalten, verwenden wir 
eine eventuelle Gruppenermäßigung zur Finanzierung 
dieser Skipässe.

Versicherungen
Der wsv hat für alle Teilnehmer seiner Reisen bei der ARAG 
Allgemeine Versicherungs AG eine Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung abgeschlossen. Nähere Informationen zu 
diesen Versicherungen sowie den Sicherungsschein zur Insol-
venz-Versicherung sind Bestandteil der Reisebestätigung. 
Für weitergehenden Versicherungsschutz – und soweit der  
Teilnehmer nicht bereits ausreichend versichert ist 
– empfiehlt der wsv den Abschluss einer Reise-Kran-
ken-Versicherung, die DSV-Versicherung und eine Ski-
Diebstahl-Versicherung.
Die für den Abschluss notwendigen Unterlagen erhält der 
Teilnehmer auf Anforderung vom wsv.

Sicherheit 
Ski und Snowboard fahren ist Spaß und Action! Hohe 
Geschwindigkeiten, schwierige Abfahrten, einfach nur den 
Powder genießen… Schneesport birgt aber auch Gefah-
ren. Bei Unfällen sind Knie häufig betroffen. Die Schwere 
von Kopfverletzungen ist aber in der Regel viel höher. Bei 
schweren Unfällen kann es somit zu bleibenden Schäden 
kommen. 85% aller schwersten Kopfverletzungen lassen 
sich – laut Experten der Auswertungsstelle für Skiunfälle 
– durch das Tragen eines Helms verhindern bzw. mildern.
Seit dem Jahr 2004 besteht in Italien für Kinder und 
Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr Helmpflicht. Sollte ein 
jugendlicher Teilnehmer ohne Helm anreisen, sind wir ver-
pflichtet, zu Ihren Kosten gegen Gebühr einen Helm vor Ort 
zu leihen! Denken Sie an Ihre eigene Sicherheit:
Fahren Sie mit Helm!

Änderungen von Leistungen und Preisen zwischen Katalogdruck und Buchung

Leistungsänderungen: 
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung 
Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, 
die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie selbstver-
ständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

Preisänderungen: 
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechend ebenfalls dem Stand bei 
Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des Rei-
sepreises vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren:  
• Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes zulässig. 
• Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte und 
im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher touristi-
scher Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. 
Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, 
die Bestimmungen über Preisänderungen in unseren Reisebedingungen, auf die wir ergän-
zend ausdrücklich hinweisen.
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Person 1

Vor- und Zuname:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:	

Geburtsdatum:

Telefon:		  Fax:

E-Mail:

◆ Ski Alpin	 ◆ Snowboard	 ◆ Skilanglauf	 ◆ Wanderer	

Anfänger: 	 Zimmerkategorie:
◆ ja ◆ nein	 ◆ DZ	 ◆ 1/2 DZ	 ◆ EZ	 ◆ DZ als EZ
	 ◆ DR	 ◆ VB	 ◆ Mehrbettzimmer

Gilt nur beim wsv-Opening Pitztal:

◆ Bus	 ◆ Bahn	 ◆ PKW

6-Tage-Gletscher-Skipass 
für  ____ Personen

Sportliche Betreuung: Bitte kreuzen Sie in den Anmeldefeldern auch die gewünschte Sportart an! 
Das Angebot der sportlichen Betreuung gilt entsprechend der jeweiligen Ausschreibung!

1. Unterschrift
Hiermit melde ich mich und die vorstehend genannten Reiseteilnehmer, als 
deren Vertreter ich handele, auf der Grundlage der aktuell gültigen Reise
bedingungen zu der oben genannten Reise verbindlich an.

Ort/Datum/Unterschrift
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der jeweiligen Erziehungsberechtigten  

unbedingt erforderlich!

2. Unterschrift
Ich erkläre hiermit für alle Verpflichtungen der gemeldeten Reiseteilnehmer, 
sowie meine eigenen einzustehen.

Ort/Datum/Unterschrift
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der jeweiligen Erziehungsberechtigten  
unbedingt erforderlich!

Soll die Anmeldung mehrerer Personen durch eine Person erfolgen, ist 
die 2. Unterschrift ZWINGEND erforderlich!

◆ Kopie der wsv-membercard Person 2

Vor- und Zuname:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:	

Geburtsdatum:

Telefon:		  Fax:

E-Mail:

◆ Ski Alpin	 ◆ Snowboard	 ◆ Skilanglauf	 ◆ Wanderer	

Anfänger: 	 Zimmerkategorie:
◆ ja ◆ nein	 ◆ DZ	 ◆ 1/2 DZ	 ◆ EZ	 ◆ DZ als EZ
	 ◆ DR	 ◆ VB	 ◆ Mehrbettzimmer

◆ Kopie der wsv-membercard

Person 3

Vor- und Zuname:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:	

Geburtsdatum:

Telefon:		  Fax:

E-Mail:

◆ Ski Alpin	 ◆ Snowboard	 ◆ Skilanglauf	 ◆ Wanderer	

Anfänger: 	 Zimmerkategorie:
◆ ja ◆ nein	 ◆ DZ	 ◆ 1/2 DZ	 ◆ EZ	 ◆ DZ als EZ
	 ◆ DR	 ◆ VB	 ◆ Mehrbettzimmer

◆ Kopie der wsv-membercard Person 4

Vor- und Zuname:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:	

Geburtsdatum:

Telefon:		  Fax:

E-Mail:

◆ Ski Alpin	 ◆ Snowboard	 ◆ Skilanglauf	 ◆ Wanderer	

Anfänger: 	 Zimmerkategorie:
◆ ja ◆ nein	 ◆ DZ	 ◆ 1/2 DZ	 ◆ EZ	 ◆ DZ als EZ
	 ◆ DR	 ◆ VB	 ◆ Mehrbettzimmer

◆ Kopie der wsv-membercard

Reiseziel:

vom:	 bis:

Reisecode:

Hotel:

◆ �Biete/Suche Mitfahrgelegenheit.  
Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten einverstanden, ausschließlich um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu ermöglichen.

Buchungs-Hotline  0 23 54/92 82 10 • Fax: 0 23 54/60 62
E-Mail: touristik@wsv-ski.de •  Internet: www.wsv-ski.de

westdeutscher skiverband e.V. 
Postfach 1550 • 58531 Meinerzhagen
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1. Anmeldung/Bestätigung
1.1 Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung schriftlich vor und 
verwenden Sie dafür das Anmeldeformular in diesem 
Heft. Bitte melden Sie dabei alle mitfahrenden Kinder an, 
gleich welchen Alters mit der Angabe, ob die Kinder im 
Zimmer der Eltern untergebracht werden sollen.
1.2 Mit der Anmeldung bieten Sie dem wsv den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung zu 
einer Reise kann per Internet oder schriftlich auf vorge-
druckten Anmeldeformularen oder formlos schriftlich 
vorgenommen werden.
1.3 Erfolgt die Anmeldung elektronisch (über das Inter-
net), wird der wsv Ihnen den Eingang der Anmeldung 
unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen. Diese 
Eingangsbestätigung stellt noch keine Buchungsbestäti-
gung dar und begründet keinen Anspruch auf Zustande-
kommen des Reisevertrages.
1.4 Sonderwünsche, Anmeldungen unter einer Bedingung 
und mündliche Nebenabreden sind nur dann gültig, wenn 
sie ausdrücklich vom wsv bestätigt werden. Der Vertrag 
kommt mit der Annahme durch den wsv zustande. Bei 
oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird der wsv 
dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen.

2. Leistungen und Preise
2.1 Die Leistungsverpflichtung des wsv ergibt sich aus-
schließlich aus der Buchungsbestätigung in Verbindung 
mit der Prospektausschreibung nach Maßgabe aller im 
Prospekt enthaltenen Hinweise und Erläuterungen, so-
weit diese dem Kunden bei Vertragsschluss vorlagen.
2.2 Bei Reisen mit Busbeförderung werden bei eigener 
Anreise keine anteiligen Beförderungskosten erstattet.

3. Preisanpassung
3.1 Der wsv behält sich vor, den im Reisevertrag verein-
barten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse ent-
sprechend wie folgt zu ändern.
3.2 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann der wsv den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
der wsv vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsun-
ternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätz-
lichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze 
des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich 
so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
der wsv vom Reisenden verlangen.
3.3 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren ge-
genüber dem wsv erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den wsv 
verteuert hat.

Liebe Freunde des Schneesports,

der westdeutsche skiverband e.v. (wsv) führt seit vielen Jahren Fahrten für seine Mitglie-
der und Freunde durch. Wir tun dies zwar nicht so, wie man sich im Allgemeinen einen 
Reiseveranstalter vorstellt, trotzdem sind wir Reiseveranstalter im Sinne der gesetzlichen 
Vorschriften. Die zum Schutze des Verbrauchers geschaffenen Vorschriften für den Pauschal-
reisevertrag (§ 651 a-l BGB) sowie die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter (§§ 
4-11 der Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach Bürgerlichem Recht) 
gelten also auch für den Reisevertrag, den Sie als Teilnehmer mit dem wsv abschließen. Die 
nachfolgenden Reisebedingungen werden, soweit sie nach den gesetzlichen Vorschriften 
einbezogen werden, Inhalt des mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages und ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften.

3.5 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Ver-
tragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 
4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Um-
stände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei 
Vertragsschluss für den wsv nicht vorhersehbar waren.
3.6 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reiseprei-
ses hat der wsv den Reisenden unverzüglich zu informie-
ren. Preiserhöhungen ab dem 21.Tag vor Reiseantritt sind 
unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der 
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der wsv in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Rei-
senden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat dieses Recht unverzüglich nach der Mitteilung des 
wsv über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend 
zu machen.

4. Zahlung
4.1 Nach Vertragsabschluss (Zugang der Buchungsbestä-
tigung beim Teilnehmer) und nach Übergabe eines Siche-
rungsscheines gemäß § 651k BGB ist eine Anzahlung in 
Höhe von € 70,– (jedoch maximal 20 % des Reisepreises) 
zu leisten. Die Anzahlung wird auf den Gesamtpreis an-
gerechnet. Wir bitten um Überweisung innerhalb von 10 
Tagen nach Zugang der Buchungsbestätigung nur mit bei-
liegendem Überweisungsträger, den Sie sowohl bei der 
Post, wie auch bei Ihrer Bank oder Sparkasse verwenden 
können.
4.2 Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein 
übergeben ist und feststeht, dass die Reise nicht wegen 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (siehe Ziffer 
6.1 und 6.2) abgesagt wird, 4 Wochen vor Reisebeginn 
ohne weitere Aufforderung zahlungsfällig.
4.3 Sollte die Anzahlung beim wsv nicht innerhalb dieser 
Frist eingehen, kein vertragliches oder gesetzliches Zu-
rückbehaltungsrecht des Kunden bestehen und der wsv 
zur mangelfreien Erbringung der vertraglichen Leistungen 
bereit und in der Lage sein, kann der wsv nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurücktreten und den 
Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 5.3 dieser Bedin-
gungen belasten.

5. Rücktritt durch den Kunden/Umbuchung
5.1 Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung beim wsv. Dem Teilnehmer wird emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2 Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück, so kann 
der wsv Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und 
für seine Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des 
Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und 
gewöhnlich mögliche, anderweitige Verwendung der Rei-
seleistung berücksichtigt. Der wsv kann diesen Ersatzan-
spruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Glie-
derung nach der Nähe des Zeitpunktes zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn pauschalieren.
5.3 Diese pauschalierten Stornogebühren betragen je an-
gemeldeten Teilnehmer:

bis 30 Tage vor Reiseantritt: Anzahlungsbetrag,

vom 29. bis 15.Tag vor Reiseantritt 30%, 
ab dem 14.Tag vor Reiseantritt 50%,
bei Rücktritt am Abreisetag und bei Nichtanreise 90% 
des jeweiligen Reisepreises.

5.4 Dem Teilnehmer bleibt es unbenommen, dem wsv 
im Falle der Erhebung der pauschalierten Stornogebüh-
ren nachzuweisen, dass dem wsv keine oder wesentlich 
geringere Kosten als die erhobene Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist er nur zur Bezahlung der geringe-
ren Kosten verpflichtet.
5.5 Der wsv behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit der wsv nachweist, dass ihm wesentlich 
höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pau-
schale entstanden sind. Macht der wsv einen solchen An-
spruch geltend, so ist der wsv verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter 
Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Ver-
wendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu 
belegen. 
5.6 Für Umbuchungen (Änderungen von Reisebeginn, 
Reiseende, Reisedauer, Hotel, Verpflegungsart) die nach 
Vertragsabschluss (Buchungsbestätigung durch den wsv) 
erfolgen, wird bis 4 Wochen vor Reisebeginn eine Kos-
tenpauschale von Euro 10,- pro Person erhoben. Umbu-
chungswünsche, die später als 4 Wochen vor Reisebeginn 
bei der Geschäftsstelle des wsv eingehen, bearbeitet der 
wsv nur im Rahmen einer Stornierung des Vertrages, ver-
bunden mit einer Neubuchung, wobei die Stornierung 
nur entsprechend der vorstehenden Rücktrittskosten-
regelung erfolgen kann. Dies gilt nicht für Umbuchungs-
wünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6. Rücktritt und Kündigung durch den wsv
6.1 Für alle vom wsv ausgeschriebenen Reisen gilt eine 
Mindestteilnehmerzahl. Beachten Sie hierzu die „Wichti-
gen Hinweise“. Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen 
Mindestteilnehmerzahl ist der wsv zum Rücktritt vom Rei-
severtrag nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmung 
berechtigt.
6.2 Sobald feststeht, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird, leitet der wsv dem Teilnehmer spä-
testens 4 Wochen vor Reisebeginn die Erklärung zu, mit 
der die Reise als Gruppenreise abgesagt wird. Gleichzei-
tig bietet ihm der wsv an, die Reise als Einzelreise ohne 
Mehrkosten durchzuführen (Ausnahme bei ausgeschrie-
benen Bus- und Flugreisen; in diesen Fällen besteht der 
gesetzliche Anspruch auf Teilnahme an einer Ersatzreise). 
Der Teilnehmer ist verpflichtet dem wsv unverzüglich mit-
zuteilen, ob er dieses Angebot annehmen will. Geschieht 
dies nicht unverzüglich oder will der Teilnehmer die Reise 
nicht ersatzweise als Einzelreise durchführen, so wird ihm 
die geleistete Anzahlung vom wsv voll zurück erstattet. In 
Einzelfällen behält es sich der wsv vor, auch bei Nichter-
reichen der Mindestteilnehmerzahlen die Fahrten durch-
zuführen.
6.3 Der wsv kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise 
kündigen, wenn der Teilnehmer die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung des wsv bzw. der 
von ihm eingesetzten Fahrtenleiter nachhaltig stört oder 
wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Kündigt der wsv, so behält er den Anspruch auf den 
Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht 
in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließ-
lich der ihm von den Leistungsträgern gut gebrachten 
Beträge. Die vom wsv eingesetzten Reiseleiter sind aus-
drücklich bevollmächtigt, die Interessen des wsv in diesen 
Fällen wahrzunehmen.

7. Obliegenheiten des Reisenden, Kündigung durch den 
Reisenden

Sportliche Betreuung: Bitte kreuzen Sie in den Anmeldefeldern auch die gewünschte Sportart an! 
Das Angebot der sportlichen Betreuung gilt entsprechend der jeweiligen Ausschreibung!

◆ �Biete/Suche Mitfahrgelegenheit.  
Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten einverstanden, ausschließlich um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu ermöglichen.
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7.1 Die sich aus § 651 d Abs.2 BGB ergebende Verpflich-
tung zur Mängelanzeige ist bei Reisen des wsv dahinge-
hend konkretisiert, dass der Teilnehmer verpflichtet ist, 
auftretende Mängel unverzüglich dem vom wsv einge-
setzten Reiseleiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
7.2 Ist vom wsv keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und 
nicht als vertragliche Leistung vereinbart, so ist der Teil-
nehmer verpflichtet, dem wsv direkt unverzüglich Nach-
richt über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe 
zu ersuchen. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann 
nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unver-
schuldet unterbleibt.
7.3 Reiseleiter und Leistungsträger sind nicht bevollmäch-
tigt, Reisemängel oder Ansprüche im Namen des wsv an-
zuerkennen.
7.4 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Teilnehmer den Vertrag kün-
digen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, dem wsv erkennbaren 
Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zu-
lässig, wenn der wsv bzw. der Reiseleiter eine ihm vom 
Reisenden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
vom wsv bzw. dem Reiseleiter verweigert wird oder in 
den sonstigen vom Gesetz vorgesehenen Fällen.
7.5 Der Reisende hat Ansprüche wegen nicht vertrags-
gemäßer Erbringung der Reiseleistungen innerhalb eines 
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreiseda-
tum gegenüber dem wsv geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann nur nach Reiseende und fristwahrend nur 
gegenüber dem wsv unter folgender Anschrift erfolgen:  
westdeutscher skiverband e.v., Butmicke 5, 58540 Mein-
erzhagen. Ansprüche des Reisenden bei Fristversäumnis 
entfallen nur dann nicht, wenn diese unverschuldet ist. 
Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschä-
den oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zu-
sammenhang mit Flügen, wenn Gewährleistungsrechte 
aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB 
geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch 
wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Scha-
densersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 
Tagen nach Aushändigung geltend zu machen. 

8. Haftung
8.1 Die vertragliche Haftung des wsv für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für die Ver-
letzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten), 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist, oder 
b) der wsv für einen dem Reisenden entstehenden Scha-
den allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträ-
gers verantwortlich ist. 
8.2 Der wsv haftet, eigenes Verschulden sowie das seiner 
Leistungsträger ausgenommen, nicht für den Verlust des 
Skipasses. Der wsv haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt wer-
den (z.B. die Vermittlung von Bahnfahrkarten, Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort),wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie 
für den Teilnehmer erkennbar nicht Bestandteil der Rei-
seleistungen des Reiseveranstalters sind. Der wsv haftet 
jedoch für vertraglich vereinbarte Beförderungsleistun-
gen, welche die Beförderung des Teilnehmers vom aus-
geschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, Zwischenbeförderung während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 

wenn und insoweit für einen Schaden des Teilnehmers 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisa-
tionspflichten des wsv ursächlich geworden sind.

9. Verjährung
9.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des wsv oder eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen des wsv beruhen, verjähren 
in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des wsv oder eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des wsv beruhen.
9.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr.
9.3 Die Verjährung nach Ziffer 9.1 und 9.2 beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise nach den 
vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.
9.4 Schweben zwischen dem Kunden und dem wsv Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis der Kunde oder der wsv die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühes-
tens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
10.1 Der wsv informiert im Reiseprospekt über diese Vor-
schriften für deutsche Staatsbürger. Für nichtdeutsche 
Staatsangehörige gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 
Über Änderungen gegenüber der Reiseausschreibung 
wird der wsv den Teilnehmer informieren.
10.2 Der Teilnehmer ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst ver-
antwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen, wenn sie durch eine Falsch- oder Nichtin-
formation des wsv bedingt sind.

11. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt-
unternehmen
11.1 Der wsv informiert den Kunden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen.
11.2 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende(n) 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist der wsv ver-

pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Flug-
gesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald der wsv weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird er den 
Kunden informieren.
11.3 Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, wird der wsv den 
Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemesse-
nen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
11.4 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 
Luftraumes über den Mitgliedsstaaten untersagt ist), ist 
auf der Internet-Seite des wsv abrufbar und in den Ge-
schäftsräumen des wsv einzusehen.

12. Rechtswahl und Gerichtsstand
12.1 Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem wsv und dem Teilnehmer findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.
12.2 Soweit bei Klagen des Teilnehmers gegen den wsv im 
Ausland für die Haftung des wsv dem Grunde nach nicht 
deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der 
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und 
Höhe von Ansprüchen des Teilnehmers ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.
12.3 Der Teilnehmer kann den wsv nur an dessen Sitz 
verklagen.
12.4 Für Klagen des wsv gegen den Teilnehmer ist der 
Wohnsitz des Teilnehmers maßgebend. Für Klagen ge-
gen Teilnehmer bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, 
die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des wsv vereinbart.
12.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn 
und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Be-
stimmungen internationaler Abkommen, die auf den 
Reisevertrag zwischen dem Teilnehmer und dem wsv an-
zuwenden sind, etwas anderes zugunsten des wsv ergibt 
oder wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat 
der EU, dem der Teilnehmer angehört, für den diesen 
günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder 
die entsprechenden deutschen Vorschriften.
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich ge-
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